
         

  

  

 

Mandanten-Information für das Bau- und Baunebengewerbe 
 

Im November 2023 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

der Regierungsentwurf eines Wachstumschan-
cengesetzes enthält einige umsatzsteuerliche Än-
derungen. Wir geben Ihnen einen Überblick. 
Darüber hinaus beleuchten wir den Abzug und 
die Erstattung von Reisekosten bei Auswärtstä-
tigkeiten. Der Steuertipp geht der Frage nach, 
wann die 50-€-Freigrenze auf Unfallversiche-
rungen anwendbar ist. 

Gesetzgebung  

Umsatzsteuerausblick auf das  
Wachstumschancengesetz 

Aus umsatzsteuerlicher Sicht beinhaltet der Re-
gierungsentwurf eines Wachstumschancenge-
setzes insbesondere folgende Änderungen: 

 Elektronische Rechnungen: Für Leistungen 
zwischen inländischen Unternehmern soll die 
obligatorische elektronische, in einem be-
stimmten strukturierten elektronischen Format 
ausgestellte Rechnung eingeführt werden und 
eine elektronische Verarbeitung ermöglichen. 
Diese Änderung soll am 01.01.2025 mit einer 
Übergangsregelung in Kraft treten, wonach im 
Jahr 2025 neben der neuen, strukturierten 
Rechnung auch noch die bisherigen sonstigen 
Rechnungen (Papier oder PDF-Datei in einer 
E-Mail) genutzt werden können. 

 Ist-Besteuerung: Die für die Möglichkeit, die 
Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten 
Entgelten zu berechnen, geltende Umsatz-

grenze soll ab dem 01.01.2024 von 600.000 € 
auf 800.000 € angehoben werden. 

 Kleinunternehmer: Künftig sollen Kleinun-
ternehmer grundsätzlich von der Übermittlung 
von Umsatzsteuererklärungen für das Kalen-
derjahr befreit sein. 

 Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers: Ab dem 01.01.2024 soll die Verein-
fachungsregelung in § 13b Umsatzsteuerge-
setz auch für die Übertragung von Emissions-
zertifikaten angewandt werden können. 

Hinweis: Mit dem Entwurf verfolgt der Ge-
setzgeber das Ziel, die Rahmenbedingungen 
für mehr Wachstum, Investitionen und Inno-
vationen aus steuerlicher Sicht zu verbessern 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland zu stärken. 
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Selbstnutzung  

Denkmalabschreibung wird nur  
einmal im Leben gewährt 

Wer ein Baudenkmal selbst bewohnt, kann die 
Herstellungskosten für Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen über eine bis zu 9%ige 
jährliche Absetzung steuerlich geltend machen. 
Voraussetzung ist, dass der Eigentümer durch ei-
ne Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde 
nachweisen kann, dass es sich bei seinem Objekt 
um ein Baudenkmal nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Vorschriften handelt und die entstan-
denen Aufwendungen erforderlich waren. 

Hinweis: Eine entsprechende Bescheinigung 
ist auch zur erhöhten Abschreibung von Ge-
bäuden in Sanierungsgebieten und städtebau-
lichen Entwicklungsbereichen notwendig. 

Gesetzlich ist geregelt, dass Steuerzahler diese 
Abschreibung „nur bei einem Gebäude“ bean-
spruchen dürfen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
klargestellt, dass die Steuervergünstigung damit 
nur einmal im Leben jedes Steuerzahlers abgezo-
gen werden darf. Eheleute dürfen die Denkmal-
abschreibung insgesamt nur zweimal im Leben in 
Anspruch nehmen. Dies ergebe bereits die Ausle-
gung des Gesetzeswortlauts („einem“ ist als 
Zahlwort gemeint). Der BFH lehnte damit die In-
terpretation ab, dass der Gesetzgeber mit seiner 
einschränkenden Regelung nur eine parallele Ab-
schreibung von mehreren Gebäuden in einem 
Veranlagungszeitraum verhindern wollte. 

Hinweis: Wir beraten Sie gerne zu den Steu-
erspareffekten, die sich durch die Denkmalab-
schreibung realisieren lassen. 

Auswärtstätigkeiten  

So gehen Sie mit Reisekosten um 

Betrieblich veranlasste Reisekosten übernimmt in 
der Regel der Arbeitgeber. Zu den Reisekosten 
zählen die Übernachtungs- und Fahrtkosten, aber 
auch Reisenebenkosten (z.B. Gepäckaufbewah-
rung, Parkgebühren) und Verpflegungsmehrauf-
wendungen. Steuerlich gilt Folgendes: 

Nachgewiesene Fahrt-, Übernachtungs- und Rei-
senebenkosten kann der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer ohne betragsmäßige Begrenzung lohn-
steuerfrei erstatten. Besonderheiten gelten für 
die Kosten von Fahrten mit dem eigenen Pkw: 
Hier kann unter Nachweis der Gesamtkosten oder 
über eine Kilometerpauschale (0,30 € pro Kilo-
meter für Pkw) abgerechnet werden. 

Für Verpflegungsmehraufwendungen gelten 
Pauschalen, die steuerfrei erstattet werden kön-

nen. Je nach Dauer des Aufenthalts und dem Ziel-
ort der Reise sind die Pauschalen unterschiedlich 
hoch. Wer im Inland mehr als acht Stunden auf 
Dienstreise ist, erhält eine Pauschale von 14 €. 
Bei einer Abwesenheit von mehr als 24 Stunden 
beträgt diese 28 €. Für An- und Abreisetage wer-
den 14 € gewährt. Stellen Arbeitgeber der Beleg-
schaft hingegen Mahlzeiten während der Dienst-
reise zur Verfügung, wird die Pauschale gekürzt - 
und zwar um 20 % für das Frühstück und je 40 % 
für das Mittag- bzw. Abendessen. Stellen Arbeit-
geber alle drei Mahlzeiten zur Verfügung, entfällt 
die Pauschale somit komplett. 

Nicht zu den erstattungsfähigen Reisekosten zäh-
len beispielsweise Kosten für Reisegepäck oder 
den Verzehr aus der Minibar. 

Hinweis: Grundsätzlich gelten für betrieblich 
veranlasste Auslandsreisen die gleichen Rege-
lungen wie bei Reisen innerhalb Deutsch-
lands. Aufgrund des jeweils unterschiedlichen 
landes- oder städtespezifischen Preisniveaus 
gelten aber besondere Pauschalen für Verpfle-
gungsmehraufwand und Übernachtung. 

Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler 
können betrieblich veranlasste Reisekosten in der 
Regel als Betriebsausgaben von der Steuer ab-
setzen. Dazu müssen sie die entsprechenden 
Nachweise sammeln. Unter gewissen Vorausset-
zungen kann die durch die Reisekosten tatsäch-
lich angefallene Umsatzsteuer als Vorsteuer gel-
tend gemacht werden. Dafür sind insbesondere 
die umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen für 
(Kleinbetrags-)Rechnungen zu beachten. 

Arbeitnehmer können die Kosten für beruflich 
veranlasste Reisen als Werbungskosten in ihrer 
eigenen Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen, sofern sie nicht vom Arbeitgeber steuerfrei 
erstattet werden. Dazu sollten sie die wichtigsten 
Eckdaten wie Anlass, Strecke und Reisedauer 
schriftlich festhalten, um die Reise gegenüber 
dem Finanzamt belegen zu können. Entsprechen-
de Nachweise können Rechnungen, ein Fahrten-
buch oder Tankquittungen sein. 

Grundbesitzverwaltung  

Gewerbesteuerpflicht kann schon vor 
Überlassung des Mietobjekts einsetzen 

Bei Einzelgewerbetreibenden und Personenge-
sellschaften beginnt die Gewerbesteuerpflicht erst 
mit Beginn der werbenden Tätigkeit. Maßgebend 
ist hierfür, wann sich das Unternehmen mit eige-
nen gewerblichen Leistungen am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr beteiligen kann. Daher 
kann eine grundstücksverwaltende Personenge-
sellschaft zum Beispiel mit dem Beginn ihrer 
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Vermietungstätigkeit in die Gewerbesteuer-
pflicht eintreten. Vorher anfallende Ausgaben 
sind gewerbesteuerlich nicht abziehbar. 

Hinweis: Im Einkommensteuerrecht lassen 
sich dagegen auch vorweggenommene Be-
triebsausgaben abziehen, so dass der gewerbe-
steuerliche Gewerbeertrag und der einkom-
mensteuerpflichtige Gewinn in der Grün-
dungsphase auseinanderfallen können. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass die Gewerbesteuerpflicht bei einer grundbe-
sitzverwaltenden Personengesellschaft schon 
vor der Überlassung eines Mietobjekts einsetzen 
kann. Im Streitfall hatte eine grundbesitzverwal-
tende Personengesellschaft ein denkmalgeschütz-
tes Areal zur weiteren Entwicklung erworben. Im 
Jahr 2010 hatte sie mit einer Mieterin einen Ge-
werberaummietvertrag abgeschlossen und sich 
darin verpflichtet, das Areal zunächst individuell 
für die Nutzungsbedürfnisse der Mieterin umzu-
bauen. Als Mietbeginn legten die Parteien im 
Vertrag den 01.08.2012 fest. Planung, Umbau 
und Sanierungsausführung waren bei Mietver-
tragsabschluss noch nicht abgeschlossen. 

Nach Ansicht des BFH war die Gesellschaft be-
reits ab 2010 mit Abschluss des Mietvertrags in 
die Gewerbesteuerpflicht eingetreten, weil sie 
schon zu diesem Zeitpunkt ihre werbende Tätig-
keit aufgenommen hatte. Die spätere Entstehung 
des Mietanspruchs bzw. die spätere Übergabe zur 
Nutzung an die Mieterin war laut BFH nicht 
maßgeblich, da zunächst ein nicht standardisier-
tes Mietobjekt durch Umbaumaßnahmen an die 
individuellen Bedürfnisse der Mietpartei ange-
passt worden war. Bereits diese Geschäftsaktivi-
täten der Gesellschaft lösten laut BFH die wer-
bende Tätigkeit aus, die für den Beginn der Ge-
werbesteuerpflicht maßgeblich war. 

Erstattungsüberhang  

Wie sich ein Verlustrücktrag im  
Entstehungsjahr auswirkt 

Kirchensteuerzahlungen lassen sich in der Ein-
kommensteuererklärung als Sonderausgaben ab-
setzen, so dass sie sich steuermindernd auswir-
ken. Wird einem Steuerzahler in einem Veranla-
gungszeitraum mehr Kirchensteuer erstattet, als 
er zahlt, führt dieser Erstattungsüberhang zu ei-
nem Hinzurechnungsbetrag („negative Sonder-
ausgaben“), so dass sich sein Gesamtbetrag der 
Einkünfte im Erstattungsjahr erhöht. Der Erstat-
tungsüberhang wird also als Einkommen versteu-
ert und kann Einkommensteuer auslösen. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Fall hatte ein Steuerzahler 2015 einen Kir-

chensteuererstattungsüberhang von 61.109 € ver-
zeichnet und im selben Jahr negative Einkünfte 
von 48.322 € erwirtschaftet. Das Finanzamt hatte 
den Verlust in das Jahr 2014 zurückgetragen und 
so den negativen Gesamtbetrag der Einkünfte für 
2015 auf 0 € „neutralisiert“, so dass der Erstat-
tungsüberhang bei der Kirchensteuer sich 2014 
voll als steuerpflichtiges Einkommen auswirkte 
(kein Ausgleich durch Verluste).  

Das Finanzgericht ging davon aus, dass der Er-
stattungsüberhang trotz des Rücktrags noch mit 
dem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte ver-
rechnet werden könnte. Der BFH hat jedoch die 
Berechnungsweise des Finanzamts bestätigt. Zu-
rückgetragene negative Einkünfte können im Ent-
stehungsjahr nicht mehr genutzt werden - auch 
nicht zum Ausgleich eines Erstattungsüberhangs 
bei der Kirchensteuer. Das Finanzamt war für 
2015 also folgerichtig von einem Gesamtbetrag 
der Einkünfte von 0 € ausgegangen, so dass sich 
der Überhang voll steuerlich auswirkte. 

Firmenwagen  

Abschreibung für private Garage darf 
nicht gegengerechnet werden 

Stellen Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen Fir-
menwagen zur privaten Nutzung zur Verfügung, 
muss dieser geldwerte Vorteil entweder nach der 
1-%-Methode oder nach der Fahrtenbuchmethode 
(lohn-)versteuert werden. Zahlt der Arbeitnehmer 
für die außerdienstliche Nutzung des Fahrzeugs 
jedoch ein Entgelt an den Arbeitgeber (z.B. Mo-
natspauschale/Kilometergeld), mindert dieser Ei-
genanteil den zu versteuernden geldwerten Vor-
teil, denn insoweit tritt keine Bereicherung des 
Arbeitnehmers ein. Auch die Übernahme einzel-
ner Kfz-Kosten (z.B. für Kraftstoff) durch den 
Arbeitnehmer darf gegengerechnet werden. 

Die Kosten der privaten Garage eines Arbeit-
nehmers dürfen aber nicht vorteilsmindernd be-
rücksichtigt werden, wenn er rechtlich nicht ver-
pflichtet ist, das Fahrzeug darin abzustellen. So 
lässt sich ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
zusammenfassen. Geklagt hatte ein Arbeitnehmer 
mit Firmenwagen, der die Abschreibung seiner 
privaten Garage als Werbungskosten geltend 
machen wollte. Der Arbeitgeber hatte nur vorge-
schrieben, dass Geschäftsfahrzeuge sorgfältig zu 
behandeln waren - eine Verpflichtung, sie in der 
Garage abzustellen, bestand aber nicht.  

Nach Ansicht des BFH dürfen Nutzungsentgelte 
nur dann vorteilsmindernd abgezogen werden, 
wenn sie für die Überlassung und Inbetrieb-
nahme des Firmenwagens zu leisten sind. Dies 
traf auf die Garagenabschreibung nicht zu. Es 
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fehlte an einer rechtlichen Verpflichtung des Ar-
beitnehmers, das Fahrzeug in einer Garage unter-
zustellen. Auch lag keine Übernahme einzelner 
nutzungsabhängiger Kosten vor, da die Garagen-
kosten gerade nicht von der Nutzung des Fir-
menwagens abhingen. 

Arbeitszimmer/Homeoffice  

Finanzverwaltung erläutert die ab 2023 
geltenden Neuregelungen 

Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers und die 
Homeoffice-Pauschale sind ab dem Jahr 2023 un-
ter modifizierten Voraussetzungen steuerlich ab-
ziehbar: Der Gesetzgeber hat mit dem Jahressteu-
ergesetz 2022 auf die Veränderungen in der 
Arbeitswelt reagiert, die sich im Zuge der 
Corona-Pandemie ergeben hatten. 

Ab 2023 gibt es ein neues Wahlrecht für Er-
werbstätige, die den Mittelpunkt ihrer gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit im Ar-
beitszimmer haben. Sie dürfen ihre Raumkosten 
entweder wie bisher in Höhe der tatsächlich ange-
fallenen Aufwendungen in unbeschränkter Höhe 
abrechnen oder alternativ eine Jahrespauschale 
von 1.260 € absetzen. Wählen sie die Pauschale, 
müssen sie dem Finanzamt die tatsächlich ange-
fallenen Raumkosten nicht nachweisen. 

Ohne Tätigkeitsmittelpunkt im häuslichen Ar-
beitszimmer konnten Erwerbstätige dessen Kos-
ten bis einschließlich 2022 zumindest beschränkt 
mit 1.250 € pro Jahr als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abziehen, sofern ihnen kein Al-
ternativarbeitsplatz (z.B. beim Arbeitgeber) zur 
Verfügung stand. Diese Fallvariante wurde ab 
2023 abgeschafft. Erwerbstätige, deren Tätig-
keitsmittelpunkt außerhalb des häuslichen Ar-
beitszimmers liegt, können ihre Raumkosten nun 
nur noch im Wege der Homeoffice-Pauschale ab-
ziehen. Diese wurde ab 2023 auf 6 € pro Arbeits-
tag, maximal 1.260 € pro Jahr, erhöht. 

Das Bundesfinanzministerium hat sich ausführ-
lich zur Anwendung der neuen Vorschriften ge-
äußert. Die Verwaltungsanweisung beantwortet 
Einzelfragen zur Definition eines häuslichen Ar-
beitszimmers, zu den abzugsfähigen Raumkosten, 
zum Tätigkeitsmittelpunkt, zu Multijobbern, zum 
fehlenden Alternativarbeitsplatz, zur Tagespau-
schale und zur doppelten Haushaltsführung. 

Hinweis: Da die Regelungen zum steuerlichen 
Raumkostenabzug komplex sind, empfiehlt es 
sich, dass Sie Ihren steuerlichen Berater zu 
Rate ziehen, damit Sie die Aufwendungen für 
Homeoffice und Arbeitszimmer ab 2023 op-
timal absetzen können. 

Steuertipp  

Wann die 50-€-Freigrenze auf Unfall-
versicherungen anwendbar ist 

Beiträge des Arbeitgebers zu einer freiwilligen 
Unfallversicherung seiner Arbeitnehmer führen 
zum Zahlungszeitpunkt zu Arbeitslohn, wenn der 
Arbeitnehmer selbst den Versicherungsanspruch 
unmittelbar gegenüber dem Versicherungsunter-
nehmen geltend machen kann. Unsicherheit be-
steht hinsichtlich der Frage, in welchen Fällen die 
monatliche 50-€-Freigrenze für Sachbezüge in 
Anspruch genommen werden kann. 

Die Finanzverwaltung vertritt hierzu die Auffas-
sung, dass die 50-€-Freigrenze nicht greift, wenn 
es sich um pauschalierungsfähige Beiträge zu ei-
ner Gruppenunfallversicherung handelt. Auf 
die tatsächliche Pauschalbesteuerung der steuer-
pflichtigen Beiträge mit 20 % kommt es dabei 
nicht an. 

Beispiel: Arbeitgeber A schließt für seine Ar-
beitnehmer eine Gruppenunfallversicherung 
ab. Der steuerpflichtige Beitragsanteil je Ar-
beitnehmer beträgt nach der Aufteilung der 
Gesamtprämie nach Köpfen 45 € monatlich. 
Die Arbeitnehmer erhalten von A keine weite-
ren Sachbezüge. 

Die Anwendung der monatlichen 50-€-Frei-
grenze für Sachbezüge ist ausgeschlossen, da 
es sich um mit 20 % pauschalierungsfähige 
Beiträge zu einer Gruppenunfallversicherung 
handelt. Unerheblich ist, ob der Arbeitgeber in 
diesem Fall tatsächlich eine Pauschalbesteue-
rung der Beitragszahlungen vornimmt. 

Anders ist es erfreulicherweise jedoch bei einer 
Einzelunfallversicherung, bei der eine Lohn-
steuerpauschalierung nicht möglich ist. 

Beispiel: Arbeitgeber B schließt für seinen 
Arbeitnehmer C eine Einzelunfallversicherung 
ab. Die Beiträge zu dieser Versicherung betra-
gen 35 € monatlich. C erhält von B keine wei-
teren Sachbezüge. 

Die Beiträge können aufgrund der Anwend-
barkeit der monatlichen 50-€-Freigrenze für 
Sachbezüge (in Form der Verschaffung von 
Versicherungsschutz) steuer- und sozialversi-
cherungsfrei belassen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


